
führte mit dem Abschluss des Konzils von Trient im Jahre 1563 zur 
Selbstbehauptung und Abgrenzung der katholischen Kirche in der 
Gegenreformation. Die durch das Tridentiner Konzi l eingeleitete 
Zurückführung der verweltlichten Kirche zu ihrer eigentlichen 
religiösen Aufgabe führte zu einer neuerlichen Vertiefung des religiö
sen Lebens und damit zu einer Stärkung der Glaubensbindung, die 
den geschlossenen Bau der Barockkultur ermöglichte. In seinen 
Ursprüngen war der abendländische Kirchenbarock ein künstleri
sches Instrument der katholischen Kirche und der Gegenreforma
tion, die Gläubigen mit neuer Kraft für sich zu gewinnen. 2 0 

A m 11. Januar 1640 erfolgte in der Eschener Pfarrkirche die 
Konsekration der neuen Altäre durch Bischof Johannes, wobei der 
Hochaltar dem Titelheiligen, dem H l . Mar t in , sowie dem H l . 
Jakobus d. Ä., dem H l . Stephanus und der Jungfrau Maria geweiht 
wurde. 2 1 Dass beide Altäre zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit 
einem schmückenden Aufbau versehen sein konnten, ergibt sich 
aus dem erst 1650 geschlossenen Werkvertrag über die Herstel
lung eben derselben. Der Grund für die zehnjährige Verzögerung 
geht aus einem nachträglichen Vermerk auf dem Werkvertrag hervor: 
«Das die Kirchen arm gewesen da man bey extraordinari kosten von 
Particularen steür beulen die Capitalien aufkünden und vermindern 
hat müssen .» 2 2 

Kunstgeschichtlich gesehen, und darauf weist Erwin Poeschel 
h i n , 2 3 hat diese Zeitspanne zwischen Altarkonsekration und Werkver-
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